
Sozialgericht Berlin 
S 205 AS 5122/20 

- Beglaubigte Abschrift -

verkündet am 
22.Juni2022 

als Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle 

Im Namen des Volkes 

In dem Rechtsstreit 

Proz.-Bev.: 
Rechtsanwalt Kay Füßlein, 
Scharnweberstr. 20, 10247 Berlin, 
- 99/20 -

gegen 

Jobcenter 

Urteil 

- Klägerin -

- Beklagter -

hat die 205. Kammer des Sozialgerichts Berlin auf die mündliche Verhandlung am 22. Juni 

2022 durch den Richter am Sozialgericht sowie die ehrenamtlichen Richter Herrn 

für Recht erkannt: 

Der Versagungsbescheid des Beklagten vom 3. März 2020 in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheides des Beklagten vom 15. Juni 2020 wird aufgehoben. 

Der Beklagte hat der Klägerin die notwendigen außergerichtlichen Kosten zu 

erstatten. 

Tatbestand 

Die Klägerin begehrt die Aufhebung eines Bescheides über die Versagung von Leistungen zur 
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Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ( SGB //) ab 

1. November 2019. 

Die am geborene Klägerin und der Beklagte streiten seit geraumer Zeit über die 

Leistungsberechtigung der Klägerin und den Umfang ihrer Mitwirkungsobliegenheiten. Der 

Beklagte versagte bereits Leistungen ganz ab 1. Dezember 2018, weil die Klägerin ihren 

Mitwirkungsobliegenheiten im Hinblick auf die Prüfung ihrer Erwerbsfähigkeit nicht 

nachgekommen sei (Versagungsbescheid vom 21. Dezember 2018). 

Im November 2019 stellte die Klägerin formlos beim Beklagten einen Antrag auf Leistungen 

zur Sicherung des Lebensunterhalts. 

Der Beklagte bat um Ausfüllen der Antragsvordrucke und bat die Klägerin zum 21. Januar 

2020 zum persönlichen Beratungsgespräch. 

Ende Januar 2020 hörte der Beklagte die Klägerin zur Versagung von Leistungen an und 

forderte die Klägerin zur Mitwirkung auf. Die Erwerbsfähigkeit der Klägerin müsse festgestellt 

werden. Die Klägerin habe 4 Einladungen der Arbeitsvermittlung zu einem Beratungsgespräch 

nicht wahrgenommen. Sie werde zu einem erneuten Beratungsgespräch am 4. Februar 2020 

eingeladen. Die Klägerin solle zudem einen Gesundheitsfragebogen und eine Entbindung von 

der Schweigepflicht einreichen. Die Klägerin wurde darauf hingewiesen, dass bei 

unterlassener Mitwirkung Leistung ganz versagt werden könnten. 

Nachdem die Klägerin die vom Beklagten geforderten Mitwirkungshandlungen nicht erbracht 

hat, versagte der Beklagte Leistungen ab 1. November 2019 ganz (Versagungsbescheid vom 

3. März 2020). Nach einer Mitteilung des Sozialpsychiatrischen Dienstes bestehe Anlass zur 

Prüfung der Erwerbsfähigkeit der Klägerin. Die Klägerin sei zu den Beratungsgesprächen der 

Arbeitsvermittlung nicht erschienen und habe auch die für die Untersuchung notwendigen 

Unterlagen nicht eingereicht. Bei der Ermessensentscheidung überwägen die öffentlichen 

Interessen. Auf öffentlicher Seite bestehe das Interesse an der Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit, auch wenn dieses bei der Klärung der Erwerbsfähigkeit nicht allein 

maßgeblich sein könne. Eine vollständige Versagung sei zutreffend, da es der Klägerin darauf 

ankomme, die Mitwirkungspflichten „auszuhebeln". Nicht einmal die erste vollständige 

Versagung ab 1. Dezember 2018 sei geeignet gewesen, die Klägerin zur Mitwirkung „zu 

bewegen". Nach der Rechtsfolgenbelehrung wird im Versagungsbescheid darauf hingewiesen 

(,.Bitte beachten Sie:"), dass Leistungen nachträglich ganz oder teilweise erbracht werden 

können, wenn die Klägerin ihre Mitwirkung nachhole und die Leistungsvoraussetzungen 

vorlägen. 
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Hiergegen erhob die Klägerin am 18. März 2020 Widerspruch. Das Vorgehen des Beklagten 

sei widersprüchlich. Einerseits weise er darauf hin, dass die Angaben freiwillig seien, 

andererseits versage er deswegen. Es bestehe nur die Pflicht, bei einem ärztlichen Termin zu 

erscheinen. Die Aufklärung des Sachverhalts werde durch die unterlassene Abgabe der 

Schweigepflichtentbindungserklärung nicht wesentlich erschwert, da der ärztliche Dienst den 

Gesundheitsfragebogen auswerten lassen könne und eine persönliche Untersuchung 

anordnen könne. 

Der Beklagte wies den Widerspruch als unbegründet zurück ( Widerspruchsbescheid vom 

15. Juni 2020). Sowohl im Verfahren auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes als auch 

im Widerspruchsverfahren habe die Klägerin keine weiteren Unterlagen zur 

Glaubhaftmachung ihrer Hilfebedürftigkeit oder zur sonstigen Mitwirkung eingereicht. 

Mit der am 15. Juli 2020 zum Sozialgericht Berlin erhobenen Klage verfolgt die Klägerin ihr 

Begehren weiter. 

Die Klägerin meint, existenzsichernde Leistungen dürften nicht versagt werden, wenn nicht 

auszuschließen ist, dass das Unterlassen der Mitwirkungshandlungen krankheitsbedingt sei. 

Die Klägerin beantragt, 

den Versagungsbescheid des Beklagten vom 3. März 2020 in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheides des Beklagten vom 15. Juni 2020 aufzuheben. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er meint, er habe die Versagung abgestuft vorgenommen. Die Klägerin handele nicht 

krankheitsbedingt, sondern berechnend. Er habe sich im Rahmen seiner Ermessensausübung 

ausführlich mit der etwaigen psychischen Problematik der Klägerin auseinandergesetzt. Eine 

teilweise Versagung sei nicht ausreichend, um die Klägerin zur Mitwirkung zu bewegen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakte sowie die Verwaltungsvorgänge des Beklagten, die der Kammer bei 

Entscheidung vorlagen, Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe 

Die Klage ist als isolierte Anfechtungsklage(§ 54 Abs. 1 SGG) statthaft (BSG 17.2.2004 - B 1 

KR 4/02 R- SozR 4-1200 § 66 Nr. 1; BSG 1.7.2009 - B 4 AS 78/08 R - BSGE 104, 26 - SozR 

4-1200 § 66 Nr. 5; LSG Berlin-Brandenburg 20.1.2010 - L 18 AS 126/08; LSG Berlin

Brandenburg 9.2.2011 - L 4 R 219/10; LSG Berlin-Brandenburg 29.2.2012- L 20 AS 302/12 

B PKH; LSG Berlin-Brandenburg 5.5.2020-L 18AS 21/17) und im Übrigen zulässig. 

Die Klage ist auch begründet. Der angefochtene Versagungsbescheid des Beklagten in 

Gestalt des Widerspruchsbescheides des Beklagten ist rechtwidrig und beschwert hierdurch 

die Klägerin (vgl. § 54 Abs. 2 Satz 1 SGG). 

Rechtsgrundlage der Versagung ist § 66 Abs. 1 Satz 1 des Ersten Buches des 

Sozialgesetzbuches ( SGB /). 

Kommt danach derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen 

Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 SGB I nicht nach und wird hierdurch die 

Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere 

Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen 

oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. 

Die Kammer kann dahingestellt lassen, ob die Klägerin ihre Mitwirkungsobliegenheiten 

verletzt hat und hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert worden ist. 

Allerdings dürfte sehr viel eher dafür als dagegen sprechen, da für eine psychiatrische 

Begutachtung grundsätzlich die ärztlichen und psychologischen Vorbefunde maßgeblich für 

die Beurteilung des Leistungsvermögens sind (vgl. Ziff. 1 des Teils 1 der Leitlinie zur 

Begutachtung psychischer und psychosomatischer Störungen). Dementsprechend ist in der 

obergerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich anerkannt, dass das Ausfüllen des 

Gesundheitsfragebogens und Abgabe der Entbindung von der Schweigepflicht grundsätzlich 

zumutbare Mitwirkungshandlungen sind, die bei einer anstehenden Beurteilung einer 

psychiatrischen Erkrankung wesentlicher Teil der Sachverhaltsermittlung sind (vgl. 

Bayerisches LSG 31.8.2012 - L 7 AS 601/12 B ER; LSG Berlin-Brandenburg 19.8.2018 -

L 34 AS 1650/18 B ER). 

Der angefochtene Versagungsbescheid ist allein schon deshalb rechtswidrig, weil er entgegen 

der gesetzlichen Grundlage keinerlei zeitliche Begrenzung aufweist. Nach § 66 Satz 1 SGB 1 

kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung "bis zur Nachholung der 
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Mitwirkung" ganz oder teilweise versagen. Damit begrenzt das Gesetz die Befugnis des 

Leistungsträgers und setzt ihr eine materiell-rechtliche Schranke (BSG 22.2.1995 - 4 RA 

44194; Spellbrink, in Kasseler Kommentar zum Sozialversicherungsrecht, § 66 SGB I Rn. 38, 

Stand Dezember 2021; Sichert, in Hauck/Noftz, SGB /, § 66 Rn. 27, Stand November 2011). 

Im Versagungsbescheid muss daher zum Ausdruck kommen, dass die Versagung nur bis zur 

Nachholung der Mitwirkung gilt (Trenk-Hinterberger, in Krahmer/Trenk-Hinterberger, SGB I, 

4. Aufl. 2020, § 66 Rn. 11). Für eine dauerhafte Versagung, wie sie hier vom Beklagten 

verfügt worden ist, gibt es keine Rechtsgrundlage (vgl. Bayerisches LSG 19.5.2022- L 7 AS 

460121). Weder der Tenor (Verfügungssatz) noch die Begründung des Bescheides beinhalten 

eine Regelung zur Beschränkung der Dauer der Wirksamkeit des Verwaltungsaktes bis zur 

Nachholung der Mitwirkung (vgl. Bayerisches LSG aaO). Soweit der Beklagte meint, ein 

Hinweis nach der Rechtsfolgenbelehrung sei ausreichend, verkennt er, dass nach dem 

objektiven Empfängerhorizont ein Regelungswille der Behörde erkennbar sein. Wenn er aber 

im Tenor keine Regelung trifft und sich aus der Begründung des Verwaltungsaktes nicht 

ergibt, dass eine solche getroffen werden sollte, kann nur davon ausgegangen werden, dass 

keine Regelung beabsichtigt ist. Der Hinweis nach der Rechtsfolgenbelehrung bestätigt 

diesen Eindruck nachhaltig. Denn erstens ist nach dem Standort der Aussage (nach der 

Rechtsfolgenbelehrung) und zweitens nach ihrem Inhalt (,,Bitte beachten Sie") offenbar keine 

Regelungswirkung beabsichtigt, sondern es wird lediglich ein Hinweis erteilt. Auskünfte, 

Hinweise und Mitteilungen, insbesondere Hinweise auf die Rechtslage, sind keine 

Verwaltungsakte, weil keine Regelung für einen Einzelfall mit Außenwirkung getroffen wird 

(Littmann, in Hauck/Noftz, SGB X, § 31 Rn. 46, Stand Dezember 2011; Fichte, in 

Fichte/Plagemann, Sozialverwaltungsverfahrensrecht, 2. Aufl. 2016, § 3 Rn. 26; vgl. bereits 

BVerwG 24.6.1976 - V C 39.74 - BVerwGE 51, 55 - Buchholz 436.0 § 23 BSHG Nr 2). Es 

handelt sich nicht um einen Verwaltungsakt, sondern lediglich um eine Auskunft zur 

Rechtslage nach§ 15 SGB 1 (vgl. LSG Sachsen-Anhalt 24.9.2020 - L 6 KR 91/19- juris Rn. 

23). 

Der angefochtene Versagungsbescheid erweist sich überdies in mehrfacher Hinsicht als 

ermessensfehlerhaft. Es liegt ein Ermessensfehlgebrauch vor, dh die Behörde hat fehlerhaft 

von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht, indem sie ein unsachliches Motiv oder einen 

sachfremden Zweck verfolgt, nicht alle maßgebenden Ermessensgesichtspunkte in die 

Entscheidung einbezogen hat oder wenn sie die abzuwägenden Gesichtspunkte fehlerhaft 

gewichtet oder einen unrichtigen oder unvollständigen Sachverhalt zugrunde gelegt hat 

(Keller, in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13. Aufl. 2020, § 54 Rn. 27 mwN). 

Auch wenn der Beklagte erkennt, dass die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht das 

maßgebliche Kriterium bei der Ermessensausübung sein kann, so widerspricht die 
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Heranziehung dieses öffentlichen Interesses im vorliegenden Fall bereits dem Zweck der 

geforderten Mitwirkungshandlungen. Bei der Klärung der Erwerbsfähigkeit nach§ 44a SGB II 

geht es nicht darum, die Vergabe öffentlicher Mittel aus Steuergeldern zu verhindern, sondern 

allein um die Klärung der behördlichen Zuständigkeit, da die Klägerin im Falle der 

Erwerbsunfähigkeit Leistungen der Sozialhilfe in vergleichbarer Höhe erhalten würde (vgl. 

Bayerisches LSG 31.8.2012- L 7 AS 601/12 B ER- juris Rn. 46). 

Bei der Ermessensentscheidung hat der Sozialleistungsträger nach dem Wortlaut von § 66 

Abs. 1 Satz 1 SGB 1 (,. ... kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen ... ") Ermessen 

dahingehend auszuüben, ob er weitere Ermittlungen anstellt oder nicht (Sichert, aaO, § 66 

Rn. 32; Trenk-Hinterberger, aaO, § 66 Rn. 12). So wären zu prüfen und begründen gewesen, 

ob die Klärung der Erwerbsfähigkeit nicht durch die Anordnung einer ärztlichen Untersuchung 

nach § 62 SGB I herbeigeführt werden könnte. Zwar spräche hiergegen der Aspekt, dass bei 

psychiatrischen Untersuchungen die Kenntnis der Vorbefunde unabdingbar sein dürfte. 

Jedoch fehlt es insoweit an jeglicher Ermessensausübung. Es dürfte auch nicht 

ermessensfehlerhaft sein, die andauernde unterlassene Mitwirkung der Klägerin insoweit zu 

berücksichtigen, dass naheläge, dass sie auch zu einer ärztlichen Untersuchung nicht 

erscheinen würde. Letztlich aber findet dieser Gesichtspunkt in der Ermessensausübung 

keinerlei Niederschlag. 

Nach dem Wortlaut der Rechtsgrundlage (§ 66 Abs. 1 Satz 1 SGB /) muss sich die 

Ermessensausübung insbesondere darauf beziehen, ob die Leistung insgesamt oder nur 

teilweise versagt wird (" ... kann der Leistungsträger ... ganz oder teilweise versagen ... "). Ein 

Versagungsbescheid muss daher Ausführungen hierzu enthalten (LSG Berlin-Brandenburg 

10.2.2021 - L 5 AS 1582/20 B PKH). Bei einem vollständigen Entzug des Regelbedarfs ist der 

Grundsatz der Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums zu 

berücksichtigen (Trenk-Hinterberger, aaO, § 66 Rn. 12). Dabei ist im Rahmen der 

Ermessensentscheidung die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur teilweisen 

Verfassungswidrigkeit von Sanktionen nach§§ 31ft SGB II (BVerfG 5.11.2019- 1 BvL 7/16-

BVerfGE 152, 68) zu berücksichtigen (vgl. Bayerisches LSG 6.5.2021- L 16 AS 652120- juris 

Rn. 28). Ferner ist auch zu berücksichtigen, dass Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB //) über 

längere Zeit vorenthalten werden und damit das Risiko der Obdachlosigkeit droht (vgl. 

Mrozynski, in ders. SGB /, 6. Aufl. 2019, § 66 Rn. 17). Ausdrücklich gilt dies nur für Fälle, in 

denen sich die Mitwirkungshandlungen auf die Klärung der Erwerbsfähigkeit beziehen und 

nicht auf die Klärung der Hilfebedürftigkeit, da es hierbei allein um die Klärung geht, welche 

Behörde zuständig ist (vgl. Bayerisches LSG 12.6.2019- L 16 AS 374/19 B ER; LSG Berlin

Brandenburg 19.9.2018- L 34 AS 1650/18 B ER). 



- 7 -

Die Ermessensausübung des Beklagten zum Umfang der Versagung im angefochtenen 

Versagungsbescheid erweist sich bei diesem Prüfungsmaßstab auch als ermessensfehlerhaft, 

da ein Ermessensfehlgebrauch vorliegt. Soweit der Beklagte die vollständige Versagung mit 

der fortgesetzten unterlassenen Mitwirkung begründet, berücksichtigt er die unterlassene 

Mitwirkung und damit eine tatbestandliche Voraussetzung der Versagung. Eine 

Tatbestandsvoraussetzung darf nicht nochmals als Abwägungsgesichtspunkt in die 

Ermessensentscheidung einfließen (Trenk-Hinterberger, aaO, § 66 Rn. 12). Überdies führt der 

Beklagte selbst aus, dass die erste vollständige Versagung der Leistungen nicht dazu geführt 

hat, die Klägerin zur geforderten Mitwirkung anzuhalten. Vor diesem Hintergrund wäre eine 

Begründung erforderlich gewesen, aus welchem Grunde denn nun die zweite vollständige 

Versagung dieses Ziel sollte erreichen können. Zu der Frage der vollständigen Versagung 

existenzsichernder Leistungen im Hinblick auf die „Sanktions" -Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts und der drohenden Obdachlosigkeit bei vollständiger Versagung 

der Leistungen für die Unterkunft verhält sich die Ermessensausübung nicht. 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 183 Satz 1, 193 Abs. 1 Satz 1 SGG und berücksichtigt 

den Ausgang des Rechtsstreits. 
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Rechtsmitte I bei eh ru nq 

Dieses Urteil kann mit der Berufung angefochten werden. 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils bei dem Landessozialgericht 
Berlin-Brandenburg, Försterweg 2 - 6, 14482 Potsdam, schriftlich, in elektronischer Form oder mündlich 
zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Monatsfrist bei dem Sozialgericht 
Berlin, lnvalidenstraße 52, 10557 Berlin, schriftlich, in elektronischer Form oder mündlich zu Protokoll 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt wird. 

Die Berufungsschrift muss innerhalb der Monatsfrist bei einem der vorgenannten Gerichte eingehen. 
Sie soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen bestimmten Antrag enthalten und die zur 
Begründung der Berufung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 

Rechtsanwälte, Behörden oder juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von 
ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse müssen ab 1. Januar 
2022 die Berufung als elektronisches Dokument übermitteln (§ 65 d Satz 1 Sozialgerichtsgesetz -
SGG). 

Auf Antrag kann vom Sozialgericht durch Beschluss die Revision zum Bundessozialgericht zugelassen 
werden, wenn der Gegner schriftlich zustimmt. Der Antrag auf Zulassung der Revision ist innerhalb 
eines Monats nach Zustellung des Urteils bei dem Sozialgericht Berlin schriftlich oder in elektronischer 
Form zu stellen. Die Zustimmung des Gegners ist dem Antrag beizufügen. Rechtsanwälte, Behörden 
oder juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse müssen ab 1. Januar 2022 den Antrag als 
elektronisches Dokument übermitteln(§ 65 d Satz 1 Sozialgerichtsgesetz - SGG). 

Lehnt das Sozialgericht den Antrag auf Zulassung der Revision durch Beschluss ab, so beginnt mit der 
Zustellung dieser Entscheidung der Lauf der Berufungsfrist von neuem, sofern der Antrag auf 
Zulassung der Revision in der gesetzlichen Form und Frist gestellt und die Zustimmungserklärung des 
Gegners beigefügt war. 

Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, das für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und 

- entweder von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und über das 
elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) eingereicht wird 
oder 

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gern. 
§ 65 a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird. 

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifizierten 
elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW). Über das Justizportal des Bundes und der Länder 
(www.justiz.de) können weitere Informationen über die Rechtsgrundlagen, 
Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs abgerufen 
werden. 

Der Berufungsschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen - außer bei elektronischer Übermittlung -
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Marx 
Beglaubigt 

Berlin, den 24.06.2022 

Wolff, Justizbeschäftigte 
als Ur1<undsbeamtin der Geschäftsstelle 




